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Sozialrecht und soz1ale Marktwirtschaft

Die ZWEe1I zentralen Phänomene MItL denen unsere Gesellschaft das Zielbündel
VO  - Wohlstand un Freiheit soz1aler Sicherheit Gleichheit un Hılfe Not
verfolgt siınd soz1iale Marktwirtschaft un staatliche Sozialpolitik wobe]l SO-
zialpolitik prinzıpiell durch Sozialrecht Gestalt ZEWINNT und vollzogen wırd

Was 1ST soz1iale Marktwirtschaft?

Soziale Marktwirtschaft 1ST zunächst eiınmal Marktwirtschafl Marktwirt-
schaft beruht auf Reıihe VO  e} Freiheiten un z1bt ıhnen Raum Berufsfrei-
eıit iınsbesondere Gewerbefreiheit Vertragsfreiheit Konsumfreiheit un freie
Wahl des Arbeıitsplatzes Dıie freien Konsum- Spar- un Investitionsentschei-
dungen der Wırtschaftssubjekte setzen Priıyateigentum VOTAauUs un verwirklichen
6S auch Privateigentum den Produktionsmitteln Die wichtigsten Mechanıs-
INECN, denen sıch Marktwirtschaft vollzieht sınd der Wettbewerb die Vermıitt-
lung VO  «} Angebot un Nachfrage ber die Preıise die Zuteilung VO  e} Gewınn
und das Rısıko Von Verlust

Marktwirtschaft 1ST nıchts Letztes weder C1in etztes Ziel och ELWAS, W 4s sıch
AaUus sıch selbst rechtfertigt Spätestens WEeNN sıch CIHE Gesellschaft Staat Ver-

faßt 1ST Marktwirtschaft bewußt oder nıcht Ce1inNn Flement Konzept
VO  e} Gesellschaft un Staat Dıieser Staat dient Reihe VO  3 Zwecken un
Werten der iıhm verfaßten Gesellschaft Soweılt diesen Zwecken un Wer-
ten aber Wohlstand un Freiheit gehören, z1bt CS für ıh eın besseres Mittel als
sıch auft Marktwirtschaf einzulassen die ıhr wesentlichen rechtlichen un —

stiıtutionellen Bedingungen schaften Denn der Verbindung VO  «} wiırtschaft-
licher Effizienz un Freiheit besteht der CINZIBAFTIge Vorzug der Marktwirt-
schaf} als ökonomisches System

Marktwirtschaft 1ST Gegenstand 101034} Politik un Recht Staatliche Wırt-
schaftspolitik diesem eıten Sınn hat YTeL elementare Dımensionen

Di1e ordnungspolitische Dımension: die Herstellung der Rechtsregeln un
Instıtutionen, die der Marktwirtschaft die ıhr gemäßße Ordnung geben, VO  22) der
Gewährleistung der notwendigen Freiheiten bıszWettbewerbsrecht.

Dıie ınterventioniıstische Dımension: die Steuerung un Korrektur markt-
wırtschaftlicher Prozesse ihrer Voraussetzungen, iıhres Verlaufs un ıhrer Er-
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gebnisse Z durch Preisvorschriften, durch Subventionen, durch die eld-
politik der Notenbank der ähnliches).

Die admiınıstratıve Dimensıon: die Produktion un Verteilung VO Gütern,
welche die Marktwirtschaft iıcht eıstet. FEın wichtiger, jedoch keineswegs eI-

schöpfender Name dafür 1St „Daseinsvorsorge“ durch Verwaltung. Sıe reicht
VO den Leistungen öffentlicher Verkehrsunternehmen bıs ZU Krankenhaus-
(

staatliche Wirtschaftsverfassung un Wirtschaftspolitik marktwirtschafts-
gerecht sind, hat sıch 1n allen reı Dimensionen auf Je eigene Art erweısen.

An dem, W 4as einer sozıalen Marktwirtschafl wesentlich 1St, aflßt sıch für den
Zusammenhang 1er folgendes skızzıeren:

Produktion und Verteilung der Guüter vollzıehen sıch weıit als möglich
vermittels des Marktes durch prıvate Wirtschaftssubjekte, die 1ın Wettbewerb
7zueinander stehen. Fur diesen Wettbewerb SOrgen un marktbeherrschende
Stellungen verhindern oder kontrollieren, 1St eıine wichtige staatliche Auf-

yabe. Den soz1alen Charakter der Marktwirtschaft hat der Staat ferner darzu-
stellen, indem die ıhr ıiımmanenten Abhängigkeıten insbesondere 1mM Arbeıts-
leben kontrolliert.

Die Alternatıve ZUT Marktwirtschaft 1St die Produktion un Verteilung
VO  } Csütern durch den demokratischen Rechtsstaat einschließlich der ıhm 1N-

korporierten Verwaltungseinheiten selbst. Diıiese Alternatıve kommt ınsbeson-
ere 1ın Betracht

a) für Güter, die Marktwirtschaft ZW ar vielleicht bereitstellen könnte, deren
Angebot jedoch direkter demokratischer Legitimatıon un Kontrolle, rechts-
staatlicher Struktur un möglicherweıse auch apriorischer Egalität bedürten
scheint (wıe 1mM Erziehungs- un Bildungswesen);

für Güter, die Marktwirtschaft nıcht verläißlich un allgemeın un
nıcht bereitstellen würde, w 1e€e N das Gemeinwohl verlangt (wıe ZEW1SSE Ver-

kehrsleistungen un: andere Csüter der Infrastruktur), und endlich
C) für Guter, welche die Marktwirtschaft denen, die s1€e brauchen, nıcht zuteilt,

wei] S1e weder Boden och Kapital un Arbeıiıt 7zureichend einbringen können.
Das 1St der Bereich der Sozialleistungen.

Soweıt Produktion un Verteilung marktwirtschaftliıch organısıert sind,
oblıegt dem Staadt eıne vielfache Verantwortung, für die Wirksamkeıt der Markt-
wirtschaft durch Interventionen SOrSCNH, insbesondere

a) iın Richtung aut dıe Sıcherheit der Versorgung (aktuelles Stichwort: Erdöl-
bevorratung);

b) 1n Rıchtung auf die Effizienz (Wachstum), auf außenwirtschaftliches Gleich-
gewicht un die Allgemeinheıit der Teilhabe derer, die Arbeıt einbringen können
(Vollbeschäftigung);

C) D: Milderung VO schädlichen Instabilitäten in der eıt (mıt anderen Wor-
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Len VO  e} Inflation un Konjunktur) sSOWw1e Zr Abschwächung VO  ; Friktionen,
WwW1e s$1e MIt Strukturveränderungen (etwa technischen Entwicklungen oder Ver-
Jagerungen der internationalen Nachfrage) verbunden sınd, un

ZUr Milderung VO  e Spannungen 1m Raum (Regionalpolitik) un zwıschen
Bereichen un Gruppen (sektorale Wirtschaftspolitik).

Der eigentlichen Marktwirtschaft 1St sOomıt eın weıtreichender un nıcht klar
abgrenzbarer Sektor 1dministrativer Wıirtschaft benachbart. Und sS1€e 1St einer
umtfassenden wirtschaftspolitischen Intervention auUSgESETZL. Daraus erhellt, da{ß
CS wesentliıch auf die Spielregeln des Ineinandergreifens ankommt. Als solche
sej]en 1er 1er hervorgehoben:

Für die Abgrenzung des marktwirtschaftlichen VO administrativen Be-
reich oilt eın Subsidiarıitätsprinzip: Staatswirtschaft soll nıcht LUunN, W 4S

Privatwirtschaft 2171 Verfassungsrechtlich findet einen Zzew1ssen Schutz 1m
Grundrecht auf Berutsfreiheit. Danach darf das (zeset7z privatwirtschaftliche
Interessenten IALTE: ausschließen, WECAN wichtige Gemeinschaftsgüter 1€es recht-
fertigen.

Noch schwieriger 1St fassen, W1€e die administratıve Wirtschaft sich
verhält, da{ß S1E die Marktwirtschaft nıcht in dem ıhr verbleibenden Bereıch schä-
digt Das Postulat der Marktwirtschafts-Verträglichkeit adminisprativen Wırt-
schaftens 1STt. wen1g entwickelt.

Fur die Steuerung un Korrektur der Marktwirtschaft durch Interventio-
nNEeN gilt das ebenso bekannte W1e unklare Prinzıp der Marktkonformität. Es be-
deutet, da{ß

a) wirtschaftspolitische Ma{fßnahmen Preismechanısmus und Wettbewerb
angetLaSsteLt lassen sollen, daß

auch darüber hınaus etwa be1i der Entscheidung ber Investitionen die
wirtschaftliche Entscheidung, die der einzelne Wirtschaftende für wirtschaftlich
richtig hält, nıcht durch eine Entscheidung Eersetzt werden soll, die eıne Behörde
für wirtschaftlich richtig hält, un daß

C) selbst dort, die Entscheidungen der einzelnen Wirtschaftenden veran-
ert werden sollen, 1es durch Information, Überredung, Anreıze und ahnliche
Veränderungen der Bedingungen der Entscheidung geschieht, nıcht aber durch
Zwang. Das Prinzıp der Marktkonformität mündet 1m Prımalt der Global-
stenerung VOTLF der Individualsteuerung.

NO Interventionen nıcht marktkontorm gestaltet werden können, die Kr-
gebnisse der Marktwirtschaft für sich aber unerträglich erscheinen, 1STt deshalb die
admiınıstrative Lösung einem nıcht marktkonformen Interventioniısmus (etwa
durch Preisbindungen, Lieferpflichten USW.) vorzuziehen.

Das bedeutet für den soz1alen Bereich insbesondere, da{fß die Einkommen und
die Kosten der Bedarfsdeckung ıcht durch Preisbindungen etwa für Grund-
nahrungsmittel,; Wohnungen eifcC aneinander herangeführt werden dürfen,
2% Stimmen 198, 3721
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sondern 1LLUT durch Transferzahlungen, durch Leistungen des Gemeinwesens
Aa den Bürger. Der WiıssenschaftJiche Beırat beim Bundesministerium für Wırt-
schaft hat diesem Grundsatz den Namen „Irennung der Aufgabenbereiche“ gC-
geben: dem Preismechanıiısmus 1St die marktwirtschaftliche Allokationsaufgabe
zugew1esen, die Autfgabe, die CGüter den Ort ihres größten utzens
bringen; der Verteilungspolitik dient die Umverteilung, die ebenso in indıivı-
duellen Sozialleistungen W1e 1n Angeboten institutioneller Förderung un Hılfe
oder 1n Infrastruktur bestehen annn

Das ; Soziale* der „sozıalen Marktwirtschaft“ hat demnach cehr verschie-
ene Orte Es liegt zunächst 1in der Efiffizienz der Marktwirtschaft, 1n dem
Wohlstand, den S1e produziert, un der Guütermasse, die S1e auch der Umwverte1i-
lung verfügbar macht. Es liegt 1n der Sorge für Wettbewerb un Vollbeschäfti-
Sung, die auf eline weıte Streuung der Teilhabe wiırtschaftlichen Geschehen
un der Primärverteilung hinwirken. Es lıegt 1n der möglichst marktkonfor-
INneN Mınderung intertemporaler, struktureller, iıntersektoraler oder interreg10-
naler Spannungen, un CS liegt endlich 1ın dem „J3.“ ZU adminiıstrativen Eın-
treten dort, der soz1a] notwendige Zustand durch eıne marktkonform beein-
fu{ßte Marktwirtschaft nıcht erreicht wiırd.

Sozialrecht

Die Vokabel „SOZ1al“ hat vereintachend ckizziert Trel Grundbedeutungen:
gesellschaftlıch, gesellschaftsbezogen, gesellschaftszugewandt (negatıv: A4S5O -

Z1al); auf einen estimmten Zustand der Gesellschaft z1elend (vor allem 1mM
Sınn der Negatıon VO  e} Not und der Annäherung Gleichheit). Wır können
heute insotern VO  a} einem sozialpolitischen Wortverständnis sprechen. Der Be-
orif} des Sozıalrechts knüpfte varıantenreıich alle diese Bedeutungen Im

Jahrhundert EFARHE der Begriff Sozialrecht auf, als die Selbstverständlich-
elit der Rechtfertigung des Rechts AaUS sıch un seiner Geschichte oder Aaus der
Autorität des Fürsten verlorenging und die Gesellschaft als Grund un Ziel VO  }

Recht hervortrat. In der zweıten Häilfte des 19 Jahrhunderts sahen ermann
Roesler un Otto VO  53 Gierke die rechtliche Bewältigung der vermehrten ecReY-
HNUuNns VO  a Menschen 1n Gesellschaften un Genossenschaften, Betrieben un Un-
ternehmen 1n den überkommenen Kategorien des Rechts nıcht zulänglich auf-
gehoben und oriffen aut den Terminus „Sozialrecht“. Hıer deutete siıch der Über-
Zang einem sozialpolitischen Sozialrechtsverständnis Vor allem 1ın den
zwanzıger Jahren des 240 Jahrhunderts wurde annn VO  =) der Arbeiterfrage als
„der soz1alen rag  c darauf yeschlossen, das die soziale Lage der Arbeiter be-
treffende Recht Arbeitsrecht un Sozialversicherungsrecht als „Sozialrecht“

benennen. Zur gleichen Zeıt vermählte sıch be] Gustav Radbruch der Soz1ial-
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rechtsbegrift erstmals vorwiegend mit dem „Sozial“-Begrift der Eingebunden-
eıt des Indivyviduums.

In der Bundesrepublik 1st VO  — Sozialrecht mehr un mehr in einem allgeme:ı-
nNnen sozialpolıtischen 1nnn die ede Dabe] wirkt E  INMECN, da{fß die Arbeıter-
frage aufhörte, „dıe soz1iale rag  D se1n, un dafß der Begrift der soz1alen S1-
cherheit Sozialleistungssysteme weıt ber das Sozialversicherungsrecht hinaus
zusammenführte.

Heute können WIr9 dafß Sozialrecht das Recht ISt, das VO  e seiner soz1al-
politischen Aufgabe wesentlich bestimmt wird Nun 1St im soz1alen Rechtsstaat
der soz1iale Z weck 1m Recht allgegenwärtig. Wenn Sozialrecht eın el des Rechts
se1n soll, so mu{ß es sich also VO sonstigen Recht durch den rad der Dichte eines
sozialpolitischen Z wecks unterscheiden. Dieser für die Abgrenzung mafgebliche
rad der Dichte des soz1alen Z wecks 1im echt entzieht sıch eıner operationalen
Definition. Somıit werden Sozialrechtsbegrifte ımmer pragmatisch ach subjek-
t1ven Standpunkten un konkreten Zweckzusammenhängen gebildet. Lehr-
PrFrOSTammIMNC, Zuständigkeitsbereiche, auch Autobiographisches us spielen dabei
eine Rolle Heute herrscht die Gleichsetzung „Sozialrecht der Inhalt des SO-
zialgesetzbuchs“ VO  — Man spricht insofern auch VO  e eiınem „formellen Sozıal-
yechtsbegriff“; enn nıcht iırgendeine sachliche Kategorie, sondern die Aufnahme
1n elne Kodifikation entscheidet.

In der Sache 1St dieser „formelle Sozialrechtsbegrift“ irreführend, weıl das
Sozialgesetzbuch wichtige Sozialleistungssysteme W1e€e Lastenausgleich, Ver-
triebenenrecht un Wiedergutmachung un alles Landesrecht ausklammert. och
triıft der das Sozialgesetzbuch anknüpfende formelle Sozialrechtsbegrift 1im
Kern das Rıchtige; enn das Sozialgesetzbuch konzentriert siıch aut Soz1al-
leistungen, die das Gememwesen 1m Rahmen sozialer Sıcherung, Förderung und
Hıiılfe einzelne erbringt.

In der 'TLat trıtt be1 Regelungen, die solche Sozialleistungen anordnen, der
7z1ale 7 weck 1m Recht 1n besonderer Weıse isoliert hervor. uch WEeNnN Steuer-
verschonungen soziale 7 wecke haben un deshalb auch oft als negatıve Soz1ial-
leistungen bezeichnet werden wırd das Steuerrecht doch als (sanzes VO seınem
Zweck bestimmt, die Bürger ach ıhrer Leistungsfähigkeıit ZUE Aufbringung
des allgemeinen Finanzbedarts des Gemeinwesens heranzuziehen. uch WEenNnnNn

das Arbeitsrecht VO  e dem Zweck durchdrungen 1St, den Arbeitnehmer als den
Schwächeren schützen, bleibt N doch das Recht des Austauschs 7zwıschen
Arbeıitsleistung un Arbeitsentgelt und der parıtätischen Begegnung der kol-
lektiven Macht der Arbeitnehmer MmMIi1t den Arbeitgebern. uch WEeNn das Woh-
nungsrecht oder das echt des Verkehrs MI1t Verbrauchsgütern durch Normen
soz1alen Schutzes (Mieterschutz, Verbraucherschutz) erganzt sınd, bleiben diese
Rechtsbereiche doch VOoNn der allgemeinen Aufgabe des Schuldrechts beherrscht,
Interaktionsprogramme ermöglıchen und die Rıisıken begrenzen.
23 3E
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Zusammentassend äßt sıch 9 dafß Sozialrecht heute sozialpolitisch
gepragtes Recht verstehen IST. Den Kernbereich dessen, W AS danach als SO-
zialrecht abgrenzbar ISt, bıldet das Sozialleistungsrecht, W1€e VO Bundes-
gesetzgeber exemplarisch 1m Sozialgesetzbuch zusammengefafßt wird

Sozialrecht un Sozialpolıitik
Sozialrecht ruht also auf dem Sachbegrift der Sozialpolitik auf Was Sozial-

recht in der Sache bedeutet, ergibt sıch zunächst daraus, W as Sozialpolitik be-
deutet. Wır können und dürten diese rage 1er und Jjetzt iıcht unabhängig
VO  e} der soz1alstaatlichen Grundnorm UNseTCLr Verfassung beantworten. Danach
hat Sozialpolitik zielen:

1m Sınn der Sıcherung PINES menschenwürdigen Ase1ins für alle auf (78-
währ des Ex1istenzminimums für jedermann, Beseitigung materieller Not un
elementare personale Dienste (Erziıehung, Betreuung, Pflege);

1m Sınn v‚  e} mehr Gleichheit: aut den Ausgleich VO  e} Wohlstandsunter-
schieden SOWI1e auf die Aufhebung, Minderung un Kontrolle VO  a} Abhängı1g-
keiten:

1mM CHSCICH ınn VOoONn sozıaler Sıcherheit: auf Schutz schicksalhatte
wesentliche Verschlechterungen der iındividuellen Lebensbedingungen.

Diese Dimension der soz1alen Sıcherung trıtt autf esonders eigentümliıche
Weıse 1m Schutz des ındıividuell erworbenen Lebensstandards hervor. Die Eın-
kommensersatzleistungen der Vorsorgesysteme (Z Krankengeld, Invalıden-
un Altersrenten, Beamtenpensıonen) dienen diesem Zweck Ihr Ziel,
Einbrüche der soz1alen Biographie schützen, 1St einer entwickelten Soz1ial-
politik besonders wichtig. Zugleich 1St CS besonders problematisch; enn 65 steht

Je höher der geschützte Lebensstandard 1STt 1ın eiınem potentiellen Wider-
spruch ZU Ziel der Gleichheıit, ‚al Sökonomischen Spannungslagen auch Z
7Ziel der Existenzsicherung. Die soz1iale Sicherung des jeweils besseren Lebens-
standards durch Pensıonen, Kenten USW. teıilt obwohl s1e als Abwehr der Not
VO Alten un Invalıden, Wıtwen und Waiısen entstanden 1St un ıhr heute
och dient die sozialpolitische Problematik allen „Reıichtums“, aller „Prıvı-
legien“. Dıie Tragweıte dieser inneren Spannung moderner Sozialpolitik 1St
weder für das Verhältnis VO  3 Sozialrecht un Sozialpolitik och für das Ver-
hältnıs VO Sozialrecht und Marktwirtschaft überschätzen.

Soztalpolitik AHQ ohne Sozialrecht auskommen. Im Ausland spricht INan

Annn VO  e} soz1alen Programmen un soz1i1alen Dıiensten. uch bei uns geschieht
eıne enge VO  — Sozialpolitik, ohne rechtlich geregelt se1in. Alles, W 4S durch
Aufklärung un Beratung, durch institutionelle Hilfe un Förderung un
durch Subventionen geschieht, anı auf einem rechtlichen inımum beruhen:
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da{ß die leistende Stelle zuständig 1St un das Haushaltsgesetz die Mittel bereit-
stellt. ber die Masse der Sozialpolitik iSt doch weıt darüber hınaus eingehend
rechtlich geregelt.

Sozialrecht 1St sSOmMLIt eın Stilmerkmal unNserer Sozzalpolitik. Und CS £511+t uns

leicht, c5 1mM soz1alen Rechtsstaat für eın notwendiges Stilmerkmal halten.
ber W as bedeutet ( 1n der Sache?

Der „Mehrwert“ des Sozialrechts gegenüber der Soztalpolıtik. Das Recht
annn 1n die Sozialpolitik Werte einbringen, die Sozialpolitik für sıch nıcht dar-
stellen An Das oilt zunächst ür die Zuordnung VO  e} Sozialleistungen
Leistungsadressaten, 1m Sınn der Entwicklung VO  3 iındividuellen Rechtsposit10-
E: Jene soz1ale Macht, die dem einzelnen erlaubt, die ıhm Zzugesagten MNOr
hältnısse und Entwicklungen erzwıngen, un die WIr Juristen „subjektives
Recht“ NCNNECN, 1STt 11UTr 1im Sozialrecht, nıcht 1n blof(ß sozialpolıtischen Program-
iInen denkbar. Soziale Sicherheit kommt deshalb ohne Sozialrecht nıcht AaUuUs

Und das oılt mehr, Je mehr soz1ale Sicherheit dahın tendiert, gehobene
soz1ale Positionen (auch einen erheblich überdurchschnittlichen Lebensstandard)
durch Sozialleistungen konservieren un fortzuschreiben. Je orößer die
zialpolitische Bınnenspannung 7zwischen soz1ialer Daseinssicherung un soz1ialer
Gleichheit auf der eıinen un cO21Alat Sicherheit auftf der anderen Seıite ISE: desto
mehr bedarf diese der Verstrebung des Rechts, nıcht in sıch Sa”ammenzZ

fallen.
Damıt wird sıchtbar, W1e€e sehr der Mehrwert des Sozialrechts gegenüber der

bloßen Sozialpolitik darın liegt, dafß Recht auch Konfliktsordnung 1St, die autf
die Gegensatze VO Wertungen und Interessen Bedacht nımmt un den Aus-
cra VO  « Auseinandersetzungen ermöglıicht. Konflikte 7zwischen person-
liıchen Werten un Interessen einerseıts un Sozialpolitik andererseits etwa2

zwıschen körperlıcher Integrität un sozialpolıtischer LAast arztlıche Eingrifte
dulden, zwıschen der Famiıulie und einer S1ie desintegrierenden Leistungs-

gestaltung oder zwıschen Privatsphäre un Pflegeverhältnis bedürfen des
Rechts, überhaupt respektiert un sodann gelöst werden. Daß echt
Konfliktsordnung ISt, heißt aber auch, dafß Meinungsverschiedenheiten darüber,
W as eine soz1alpolıtische Regelung bedeutet, 1in einem geregelten Vertfahren
ausgetragen werden können. Soziale Programme, denen dieses Medium des
Rechts fehlt, sınd ın der Hand dessen, der s1e vollzieht. Uns, die WIr einen
Gesetzgebungs- un Rechtswegestaat gewÖhnt sınd, fehlt tast schon die Vor-
stellung dieser Alternative. Der Blick auf das Ausland macht s1ie jedoch leicht
gegenwärtıg.

Der Mehrwert des Soz1ialrechts gegenüber der Sozialpolitik zeıgt sıch terner
SAdanz besonders 1ın der Zeitdimension. Das echt 1St eıne wichtige Hılte be] der
Unterscheidung 7zwischen sozialen Erwartungen, 1n deren Einlösung e  u
werden kann, und soz1alen Erwartungen, 1n die nıcht werden annn
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Natürlich scheitert mögliıcherweıse auch das echt der Entwicklung der
Realitäten. Keın Rentengesetz kann, WECNN die Wirtschaft s$1€e iıcht erbringt, die
Mittel schaften, die notwendig sınd, diıe Renten zahlen. ber Recht iSt
jedenfalls das denkbar wirkungsvollste Medium vewollter soz1aler Stabilität.
Sozialrecht erlaubt dem einzelnen ZW ar iıcht absolut, ohl 1aber axımal das,
W 4s Sozialpolitik 1n Aussicht stellt, 1n se1ine individuellen Pläne einzubeziehen.
Hıer zeıgt sıch ErNeuUt, W1€e ahe soz1ale Sicherheit und Rechtssicherheıit mıte1in-
ander verwandt sind Freilich nımmt der Konflikt 7zwischen soz1aler Siıcherheit
auf der eınen un Abwehr VO  —$ Not un: Bemühung Gleichgewicht auf der
anderen Seıite ımmer wieder auch die Gestalt des Urkonflikts 7zwischen Rechts-
sicherheit un Gerechtigkeit

Dxre institutionelle Differenzierung der Sozzalpolıitik durch das Sozial-
yecht. „Reıine“ Sozialpolitik ann VOINl den maßgeblichen politischen Kräftften
definiert un durch eıne mehr oder wenıger MmMI1It ıhnen ıdentische oder VO

ıhnen beherrschte Adminıstratıon vollzogen werden. Sozialrecht dagegen be-
deutet, WE 6S sıch selbst nımmt, da{fß alternatıve pparaturen W1e€e (J@e-
richte Definition un: Vollzug beteiligt werden. Wır kennen die Tragweıte
VO  an Entscheidungen des Bundessozialgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts
un des Bundesverfassungsgerichts ber Fragen des Soz1ialrechts. Man denke
etwa das Verlangen des Bundesverfassungsgerichts, die Gleichheit VO  e Maän-
ern Uun: Frauen 1n der Rentenversicherung herzustellen, oder die ältere
Entscheidung des Bundessozialgerichts, die die Eiınbeziehung des Zahnersatzes
1n die Krankenversicherung CrZW an un ber Millionen disponıierte. Die 1n
der Gesetzgebung manıtfestierte zentrale politische Autorität mu{ sıch j1er m1t
höchsten Gerichten 1n dıe Definition dessen, W1e€e Sozialpolitik aussehen soll;
teilen. Und Gleiches geschieht 7zwischen den Gerichten un der Verwaltung hın-
sichtlich des Vollzugs.

Dabe1 sind bedenkliche FEinseitigkeiten ıcht vermeıden. Dıie zentralen
politischen Instanzen haben 7wiıischen dem, W ds Sozialpolitik nehmen, un
dem, W’as S1€ geben kann, abzuwägen. Die Gerichte haben 1mM Regelfall ent-

scheiden, W Aas dem einzelnen Leistungen zukommen soll Sıe können, e1n-
seit1g angestoßen, versucht se1n, die ecke der Umverteilung über die eine Seıite
des Tisches zıehen, da{ß das Geschirr heruntertfällt un die andere Seite
bloßliegt. Diese Getahr erscheint 18588| deutlıcher, WECNN die Gerichte sıch -
schicken, Grundrechte, die aut Freiheiten gehen, ın Teilhaberechte umzudeuten,
WwW1€e WIr das VO Schlufß VO der Privatschulfreiheit auf Privatschulsubventio-
N  an un: VO der Freiheit der Wahl des Studienplatzes auf den Zugang den
Un1versitäten kennen. Noch spezıfıscher zeıgt S1€e sıch, WEeNN die Rentenanwart-
schaft FAAK Eıgentum erklärt un eın Eigentumsrecht, das auf das ausscheid-
are Eıgene geht, aut einen Anteıl Volkseinkomme bezogen wiırd eines
Volkseinkommens, das für alle Staatsaufgaben reichen mMu
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Sozialpolitik? Sozialrecht un Freiheit

Endlich erscheint notwendig, och eın Wort ber das Verhältnis VO  e} SO-
zialpolıtik un Freiheit un damıt auch ber das Verhältnis VO  3 Sozialrecht
un Freiheit Sozialpolitik zıelt, ındem sS1e auf Existenzsicherung und
Gleichheit zielt, auf die Ausbreitung VO Freiheit. Indem S1Ee Eınkommen,
Ausbildungschancen, Berufschancen USW. zuteılt, vermittelt S1e dem Empftänger
Realfaktoren seliner Freiheit. uch soz1ale Sıcherheıit, die eınen erworbenen
Lebensstandard siıchert, zielt auf mehr Freiheit. Sıe konserviert den größeren
Nutzen, der Aaus dem Gebrauch VO Freiheit durch Erwerb SCEZOSCN werden
konnte: un s1e erhält durch die Siıcherung eines höheren Einkommens die dar-
1n lıegenden Realfaktoren VO  e mehr Freiheıt. Insgesamt aber 1St 1n einer (Ze=
sellschaft die Summe der Realfaktoren VON Freiheit ımmer begrenzt. Die S
teilung VO  z Guütern, die als Realfaktoren VO  ' Freiheit wirken, mu daher die
Freiheitschance, die sS$1e auf der eıinen Seıite Z1bt, auf einer anderen Seıite neh-
1NEeNN. Das gilt innerhalb der Sozialpolitik, also zwıschen privilegierender SO712-
ler Sıcherung, mıinımaler Exıstenzgarantıe un egalısıerendem Ausgleich; un
es gilt ber s1e hinaus, 7zwischen denen, denen gyegeben, und denen, denen BC-
NOIMMMEN wırd Sozialpolitik hat also ein ambivalentes Verhältnis ZUY Freiheit:
ındem s1e Freiheit ebenso o1bt W1€e nımmt. Ihr Grundanlıegen 1St die Ausbrei-
tung der Freiheit. Man könnte auch Soz1ialpolitik hat eın horiızontales
Konzept VOoNn Freiheit.

DDiese Ambivalenz un innere Spannung eignet jedoch nıcht 1LUTr dem Makro-
kosmos der Sozialpolitik; S1e ann auch dem Mikrokosmos der einzelnen SO-
zialleistung eignen: ındem Leıistungen, die tast ımmer irgendwelche Freiheit
vermitteln, durch die Bedingungen, denen s1e gewährt, un durch die Art
un VWeıse, 1n der S1e erbracht werden, Freiheit aufheben oder begrenzen. 1le
Leistungen der Erziehung, Behandlung, Betreuung un Pflege stellen deutliche
Beispiele dar

Solche innere Spannung VO  , Freiheit, Zuteilung VO  a Freiheıit, Verkürzung
VO  e} Freiheit un Verbrauch VO  &s} Freiheit annn wieder 1Ur mi1t Hılfe VO  - Recht
entwickelt un ausgehalten werden, da{fß Sozialrecht vA notwendigen Ele-
mMent einer auf Freiheit z1elenden Soz1alpolitik wird.

Soziale Marktwirtschaft, Sozialpolitik un Sozialrecht

Suchen WIr NnUu ach dem Siınn- un Funktionsgefüge VO soz1ialer Markt-
wiırtschaft, Sozialpolitik un Soz1ialrecht. Zusammen haben sS1e 6S mi1t der Ver-
SOYSUNZ der Gesellschaft mML („üäütern etun

Dabej lıegt der Akzent der Marktwirtschaft auf der Produktion der CS=
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ter. Marktwirtschaft un Sozialpolitik begegnen sich 1m Bereich der Verteilung.
Marktwirtschaft zielt primär auf freie Verteilung. Sozialpolitik zielt primär
auftf yleiche Verteilung. Die durch den Preıs vermuittelte marktwirtschaftliche
Verteilung un die durch staatliıche Zuteilung vermittelte sozialpolıtische Ver-
teilung stehen sıch modellhaft als Primär- un Sekundärverteilung, als Verte1-
lJung un: Umverteilung gegenüber.

Hıer lıegt der (gegensatz planwirtschaftlich-sozialistischen Ländern. Sıe
negıeren die Arbeitsteilung 7zwischen Primärverteilung un Umverteilung. Pro-
duktion un Verteilung werden VO vornherein auf die „richtige“ Zuteilung
hın organısıert, geplant un gelenkt. Sozialistische Wiırtschaftspolitik und SO-
zialpolitik siınd daher weitgehend identisch, W as aı führt, da spezielle SO-
zialpolitik OFT als typisch kapitalistisches Phänomen angesehen wiıird.

Soziale Marktwirtschaft zielt direkt auf Freiheit. S1e nımmt gleichsam
Freiheit 1n Dienst, eine hohe Produktion VO CGsütern er7zjelen. Soziale
Marktwirtschaft gesellschaftliıche Prozesse frel, die sıch „VOoNn selbst“ voll-
zıehen. Sozialpolitik 7ielt auf die Ausbreitung VO  e Freiheit. Sozialpolitik mu{fß
etztlich wollen, WAS ın . der Gesellschaft nıcht ‚VON selbst“ geschieht. Sıie 1St
deshalb zumındest politisches Programm, 1m rechtsstaatlich differenzierten (560
meinwesen yrundsätzlıch Sozialrecht.

In der Marktwirtschaft 1St die Freiheit der Schwächeren 1n Gefahr, konsu-
milert werden. In der Sozialpolitik wiırd die Freiheit der Stäiärkeren VO

(3emeıiınwesen ZUZUNSTIEN der Freiheit der Schwächeren verkürzt. In beiden Be-
reichen 1STt Recht notwendig, Freiheit gewähren, siıchern un be-
grenzeN.

Gleichheit 1STt ein VO  3 der soz1alen Marktwirtschaft systemıntern 1LUT

vollkommen verfolgtes Ziel nämlich durch die Sorge für Wettbewerb un
durch die Kontrolle VO  5 Abhängigkeitsverhältnissen etwa 1m Monopolrecht,
1M Arbeitsleben oder 1n der Wohnungswirtschaft. Sozialpolitik 111 Allgemein-
eIit Uun: GJleichheit der Guüterversorgung. Sie stÖößt dabe!1 aber auf die aller
Gleichheitsbemühung ımmanenten Schwierigkeiten, das wesentlich Gleiche un
wesentliıch Ungleiche definieren. Zu NeENNECN sınd 1er VOT allem die egen-
satze 7wischen der Gleichheit der Leistung un der Gleichheit der Bedürfnisse
SOWI1e zwıschen der Gleichheit der Chancen un der Gleichheit des Erfolgs.
Hıer liegt das Potential der Bınnenspannung der Sozialpolitik zwischen der
Gewährleistung des Ex1istenzminimums un der Herstellung VO  a} mehr Gleich-
EeIt elnerselts un der soz1alen Sıcherung auch „gehobener“ soz1ialer Besitz-
stände andererseıts. Hıer liegt ferner das elementare Konfliktpotential Z7W1-
schen Marktwirtschaft un: Sozialpolitik; enn die Chance der Ungleichheit 1St
die wichtigste Energiequelle der marktwirtschaftlichen Prozesse, während SO-
zıalpolitık dieser Ungleichheit iımmer wiıieder entgegenwirken soll

Dabe!] verändert zyachsender Wohlstand das Gesıicht der Sozialpolitik. Be1i
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geringerem Wohlstand besteht Sozialpolitik VOTr allem in der Abwehr VO  a} Not,
in der Gewährleistung des Ex1istenzminimums. Miıt steigendem Wohlstand VeI-

wandelt sıch die Aufgabe der Sozialpolitik DU Vermittlung VO  w} Wohlstands-
teilhabe. Wır können Aaus unserer Verfassungsentwicklung ablesen, da
die Umdeutung VO  z} Freiheitsrechten 1n Teilhaberechte nıcht e1in Phänomen
der Notzeıten Wr eLtwa der spaten vierzıger Jahre; damals hat INa das
echt auf das Ex1istenzminimum Juristisch „erfunden“ sondern ein Phäno-
men der vollkommenen Gewöhnung einen selbstverständlichen Wohlstand
1n der Mıtte der sechziger Jahre „Wohlstand tür alle“ 1St die dem CENTISPE-
chende Wahlparole.

Zugleich wırd mıiıt steiıgendem Wohlstand die Beengung VO  e Freıiheıit, die 1m
Nehmen der Umverteilung liegt, wenıger spürbar. Dıie verbleibenden eal-
taktoren der Freiheit belassen Freiheit DE WEn sıch die Belastung der
Einkommen der kritischen one nähert, in der mehr Lohn oder Gewınn 1in
nıger Netto-Einkommen umschlägt, entsteht das Gefühl, da{ß die elementare
marktwirtschaftliche Freiheıt, die Freiheit verdienen, bedroht 1St Bıs die-
SGT Grenze aber 1STt der sozialpolitische Spielraum des staatlichen Nehmens rela-
ELV zroß. Die Erwerbstätigen stehen der Belastung der Einkommen weıtgehend
gelassen zegenüber, weıl s1e auf den 1E größeren Anteil der sozi1alpolitischen
Zuteilung hoften Im Extrem verlagert sıch der Kriegsschauplatz des Verte1i-
lungskampfes \A Q}  3 der strapazıösen Konkurrenz das marktwirtschaftliche
Einkommen auf die politische, Zzumelst VO  9 Gruppen ausgetragene un also für
den einzelnen wenıger anstrengende Auseinandersetzung den „Umverteı1-
lungsgewinn“. Dabei wırd CS durch die wachsende Difterenziertheit der e1n-
bezogenen Lebensverhältnisse un der entsprechenden Sozialleistungen ımmer
schwieriger, das Ziel der Gleichheit wahrzunehmen un ıhm treu bleiben.
Die zunehmende eilnahme der Verfassungsgerichtsbarkeit Verteilungs-
kampf die Sozialleistungen 1St eın eindrucksvolles Indiz dafür

5 oziale Sıcherheit produzieren Marktwirtschaft un Sozijalrecht auf Je
eigene Weıse. Soziale Marktwirtschaft ann Siıcherheit ın Grenzen gC-
währen, ındem Rechtsverhältnisse W1e das Arbeits- oder Mietverhältnis AB

Schutz der Schwächeren verändert werden, da{(ß die Schwelle hoch lıegt,
jemanden eLw2a durch die Kündıgung 1n Not oder doch Schwierigkeiten
bringen. ber die Grenzen dieser Möglichkeit sınd CN$, WECNN anders nıcht diese
Rechtsverhältnisse verformt un: überanstrengt werden sollen un der durch s1ie
ermöglıchte Austausch VO  m} Arbeitsleistung, Sachen und eld früher oder spater
Aaus der Marktwirtschaft herausgenommen werden soll

Weıter reicht die Möglichkeit der Marktwirtschaft, soz1iale Siıcherheit durch
Sparen, Anlage 1n Sachwerten un Privatversicherung gewähren. Ihr steht
gegenüber, W1e€e das GemeLmnwesen Sicherheit gzewährt: durch die Bıldung un
Garantıe VO spezıfıschen Solidargemeinschaften, W1e WIr s1e Aaus der Sozial-
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versicherung kennen, oder durch eigenes Eintreten des Staats. Beide Weısen LiLAa-

SCHh Je eigene renzen 1ın sıch Marktwirtschaftliche Siıcherheit 1St anfällig für
alle die Gefahren, denen privates Vermögen auUSgeSELZL 1St: VO  3 der physischen
Zerstörung bıs ZUur Geldentwertung. ber auch die soziale Sıcherung durch das
Gemeinwesen IT Gefahren ausgeSsetZt, NUr eben den typisch politisch-gesamt-
wirtschaftlichen: VO Verfall der Wirtschaft bıs ZAT Einsturz politischer Insti-
tutiıonen un gesellschaftlicher Wertordnungen. Man sollte sehr 1e] mehr VO  3

der Analogie dieser Getfahren sprechen als W1e ON gemeıinhın geschieht VO  3

dem Gegensatz „Getahr 1er Siıcherheıit OTE  c

Der Kern des Verbunds VO soz1aler Marktwirtschaft und Sozialrecht

Der ‚Feind Nr 1(( heißt Not I)as entspricht nıcht zuletzt der Entstehung
des Begrifts der soz1alen Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft produzıert
Wohlstand Das ermöglicht die Überwindung VO Not teıls durch rımärver-
teilung, teıils durch Umverteilung.

Wohlstand verwandelt die Aufgabe der Sozialpolitik weitgehend in die
Vermittlung VO  z Wohlstandsteilhabe. Und das heifßst innerhalb eıner breıiten
one individueller un gruppenweıser Wohlstandsunterschiede erscheinen KOFr-
rekturen 1n Rıichtung auf mehr Gleichheit weitgehend auch als die Vermittlung
VO  e insgesamt mehr Freiheıit.

Freiheit hat gleichwohl einen yew1ssen Vorrang VOT Gleichheit. Di1e
ere Seite dieser Freiheit heißt Selbstverantwortung. Der Mensch bleibt prımäar
eın Wesen, das 1n Freiheit für sıch selbst Zur Sıcherung des Exıiıstenz-
mMınımMmums oder annähernd gleichheitlicher Wohlstandsteilhabe wırd ınterve-
nıert un zugeteıilt. ber auch dabei bleibt Freiheit elıne Sorge des Sozialrechts.

ber der Kampf e} die Not 1mM Sınne der Sıcherung des Exıstenz-
MINLMUMS für alle bleibt die robuste, unzweideutige Basıs des Verbund-
SYSTEMS. Und gerade hierin bewährt siıch der Verbund: die Marktwirtschaft
produzıiert die CGsüter eftektiv W 1e eın System Und Sozialpolitik und
Sozialrecht bringen S1€e auch die, denen s$1€e 1m marktwirtschaftlichen Eın-
tausch ıcht zukommen.

Liegt 1€es dem Betrachter des Verbunds VO  e} soz1aler Marktwirtschaft un
Sozialpolitik offen VOTLT den Augen, erschlie{fßt sıch eıne andere Gemeinsamkeit
ungleich schwerer. Gerade S1e 1aber 1ST dafür entscheidend, da{ß CS 1er nıcht
„Marktwirtschaft un Sozialpolitik“, sondern „sozıale Marktwirtschaft un
Sozialrecht“ yeht Es 1St die Wesentlichkeit VO Recht für Markt, Wirtschaft un
Sozialpolitik. Wıe der führende Jurıist der ORDOo-Liberalen, Franz Böhm, 1m-
InNer wıieder betont hat, 1St Marktwirtschaft eın Phänomen einer „Privatrechts-
gesellschaft“. Vieltältige Dıifferenzierungen VO  3 E1ıgentum sind notwendig, un
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die Vertragsfreiheit SsSOWwl1e die Modelle, Vertrage un Vertragsvollzüge mussen
überschaubar gemacht werden, Marktwirtschaft als auf Dauer angelegtes
System ermöglichen. Dıie Aufrechterhaltung des Wettbewerbs ertordert des-
gleichen die Regulative des Rechts Und der interveniıerende Staat erstickte
dennoch die konstitujlerte Privatwirtschaft, WEn ZIf nıcht durch die Regeln
des Rechts gebunden werden könnte un würde.

Für eıne Gesellschaft, die 1n solchem Maß gewöhnt 1St. CGsuüter 1m Rahmen des
Rechts haben, NULZCH; produzieren un verteılen, ware s unertrag-
lıch, nıcht auch den anderen Weg, CGüter bereitzustellen un verteıilen die
Sozialpolitik 1mM Rahmen des Rechts gehen, OÖOTrt nıcht wieder aut die Rechts-
macht des Individuums treften, seine Interessen verfolgen können, OIt
nıcht wieder sehen, Ww1e Recht Verhalten berechenbar macht, OFrt nıcht Ww1e-
der VO Recht Erwartungen eröftnet bekommen un als geschützt ertah-
ü  - Da HISO TE Sozialpolitik, S1e MIt dem einzelnen umgeht, fast ımmer SO-
7z1alrecht S: bleibt das Recht aber als Faktor des so7z1alen Klimas erhalten, auch
WenNnn der Burger VO Raum der Marktwirtschaft ın den KRaum der Sozialpolitik
wechselt. An dieser Stelle freilich die Kritik „Anspruchsdenken“ derer
eın, denen Sozialrecht Leistungen zuteilt. S1e hat gewiß auch manche Be-
rechtigung. Gleichwohl möchte iıch 1er fragen, ob CS sıch eine Gesellschaft, die 1n
solchem Ma{ß umverteilt W1€e uUuNnseTre und 1n der WIr alle nıcht 11LULr Umverte1-
lungsgebern, sondern VO Kindergeld bis Z Pensıon, VO  — der Beihilfe bıs
AA Lastenausgleich Umrverteilungsnehmern geworden sind, eisten kann,
die Sicherheit VO  «} Ansprüchen 1LLUTLr denen gewähren, die haben, un
nıcht auch denen, denen gegeben wiırd, weıl s1e nıcht haben Dıie Einheit
des Mediums Recht ber Sozialpolitik un Marktwirtschaft hın 1St eine Not-
wendigkeit aber auch um der soz1alen Marktwirtschaft willen. Recht für die Wırt-
schaft und Rechtlosigkeit 1n der Sozialpolıtik müßte das Recht auch der Wırt-
schaft krank machen.

Natürlich hat das Recht 1er un OFrt 1n Marktwirtschaft un: Sozialpolitik
konkret eıne e andere Funktion. In der Marktwirtschaft eröftnet CS prımäar
Spielräume, 1n der Sozialpolitik teilt CS In der Marktwirtschaft Z1bt 6S Pro-

frei, iın der Sozialpolitik bewirkt CS s1e. Und doch 1St ( beide Male das
Recht, das die soz1alen Realitäten teHeTrt Ja selbst die oft argerliche, oft auch
wohltuende Erfahrung, da{f die Macht des Rechts, Wirklichkeiten veran-
dern, prıor1 begrenzt 1St, verbindet die soz1ale Marktwirtschaft mıiıt einer SO-
zialpolitik durch Sozialrecht.

Soziale Marktwirtschaft und Sozialpolitik sind also Zzwel einander ergänzende
un durchdringende Systeme eıner Gesellschaft, die als GemeLnwesen zugleich
die Ziele Wohlstand, Freiheıt, Gleichheit, Siıcherheit un Hilfe für die Notlei-
denden verfolgt. Nıcht selten wırd demgegenüber ANZSCHNOMMECN, Marktwirt-
schaft un Wohlfahrtsstaat schlössen einander AUS,. Von ]inks: wiırd immer
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wieder behauptet, die Marktwirtschaft se1i der Grund aller sozialen bel Man
dürte Ungleichheit oder die Getahr VO Not nıcht erst entstehen lassen, S1e
annn durch Sozialpolitik auszuraumen. Man musse Produktion un Verteilung
„AduS einem Gufß“ egalıtär un freiheitlich zugleich gestalten. Das meılint INan,
WwWenn INan VO  S links ach den Grenzen des bürgerlichen Wohlfahrtsstaats Iragt
Von bürgerlicher Seite wird demgegenüber ımmer wieder prophezeıt, alsbald
habe die Sozialpolitik eın Ma{ erreicht, das Freiheıt, Marktwirtschaft un (je-
sellschaft Zzerstore. Das ISTt die bürgerliche rage ach den Grenzen des Soz1ial-
STAaAats

In Wahrheit ST nıcht leugnen, da{fß die Begegnung VO  } soz1ialer Marktwirt-
schaft, Sozialpolitik un Sozialrecht eın Balanceakt 1St. Er 1St schwıer1g, W 1e 65

ımmer ist, Freiheit un Gleichheit miteinander versöhnen. Das 1St, W1e die
Erfahrung lehrt, nırgends billıg haben, W1e die Linken SOWeIlt s1e ber-
haupt auf Freiheit Wert legen 1es haben wollen. Und CS 1St lohnend, W1e€e ON

ımmer 1St, WEenNnn es JC un NUr annähernd gelingt.

Die Sorge nıchtökonomische Probleme

Von j1er Aaus müfßte 11U detailliert ber das Verhältnis VO soz1aler Markt-
wirtschaft, Sozialpolitik un Sozialrecht nachgedacht werden. Statt dessen möchte
iıch MIt eınem Ausblick ın eine ganz andere Rıchtung schließen.

Soziale Marktwirtschaft un Sozialrecht treffen sıch 1m Ökonomischen. Markt-
wirtschaft 1St prıior1 ein Sökonomisches Phänomen. Sozialpolitik un sOomı1ıt SO-
z1alrecht konzentrieren sıch auf die Kompensatıon ökonomischer Defizite un
die Zuteilung Sökonomischer Guüter. Der erfolgreiche Verbund beider Systeme
begleitet die Bundesrepublik se1it den ersten beiden Wahlperioden. Da{ß diese
Gesellschaft 1n hohem Ma{ß autf ökonomische Werte fixiert 1St, 1STt die Kehrseite
dieses Erfolgs: die „Machtergreifung des praktischen Materialismus der
(C(DU 1n der Adenauerzeıt“, W 1e N ein, durchaus nıcht „linker“, Kollege einmal
genannt hat Ich annn 1er keine Alternatıve anbieten. Gleichwohl meıne ıch
oft, da{fß WIr eın wenı1g jenen gleichen, die die Welt CWONNCN, aber ıhrer Seele
Schaden gelitten haben

Soziale Marktwirtschaft beschaflt vereinfacht gESART W 4S INa  w} kautfen
2aNn, Sozialrecht disponiert wıiırksamsten ber eld und Geldeswert. SO-
zialpolitik bringt die meısten Stimmen, WenNnn S1e sıch 1n Geldleistungen ausdrük-
ken ASt Das hat einer moOnetaren Schlagseite UNSErTrET Sozzalpolitik geführt.
Wo 65 1enste geht, die dem Menschen eisten sind, da wird die Markt-
wirtschaft u  9 das Sozialrecht schwach un die Sozialpolitik flau Schon
Ende der 60er Jahre konstatıierte die Sozialpolitikerin Liefmann-Keil einen
Pflegenotstand. Und WIr haben ıh heute och Wır haben anderes NCeMN-
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nNMenNn immer noch fünfzig strafentlassene Probanden auf eiınen Bewährungshel-fer Und selbst die christlich-demokratisch-soziale Upposıtion bekämpft die
Reform des Jugendwohlfahrtsrechts MIt dem Argument, iıhr Vollzug ertordere

viele Soz1ialarbeiter. Als ob WIr für die, die 6S schwer haben mıiıt iıhrem Schick-
ca] un iıhrer Gesellschaft, Wiüchtigeres tun könnten, als ıhnen Menschen
schicken. Seit Jahrtausenden schon verordnen WIr ıhnen Normen, Zwänge un
traten. elit Jahrhunderten entwickeln WIr für S1€e Obrigkeiten, Ämter un
Bürokratien. Wıe n1ıe schickt ıhnen der Soz1ialstaat der Gegenwart eld
Und doch haben s$1e das aline cchr nöt1ig: Menschen, die ıhnen helfen.

Eın anderer Punkt Soz1iale Siıcherheit un soz1iale Marktwirtschaft teilen sıch
1n die Untfähigkeit, MLE nıchtökonomischen Ungleichheiten, Nöten UN Vertei-
Iungsproblemen fertig werden. Das oilt für die iındividuellen Ungleichheiten
W1€e Talent und Untalent, Schönheit un Häßlichkeit, Kontakt und Einsamkeit,
Selbstbewußtsein und Angst, Normalıität und nomalıtät. Und 6S gilt iımmer
deutlicher für kollektive Verteilungsprobleme. Die dramatiıschen Auseinander-
SETZUNGEN die Standorte VO Atomkraftwerken, das Aufkommen der „Grüuü-
nen”, die Verteidigung individueller Besiıtzstände mıiıt Argumenten des Umwelt-
schutzes, die Rundumverhinderung öftentlicher Vorhaben ach dem Florians-
prinzıp das sınd alles Indizien dafür, dafß das praktische Remedium der öko-
nomischen Gesellschaft, Lasten zuzuteilen un doch Gleichheit erhalten, die
wırtschaftliche Entschädigung, 1mM mehr un: mehr virulenten Verteilungskampf

nıchtökonomische Güter insbesondere raumgebundene Lebensqualität
nıcht mehr verschlägt. Unsere Gesellschaft, die MIt den ökonomischen Verte1-
lungsproblemen einzıgartıg zurechtgekommen ist, 1St ratlos, W1e S1e MIt den
nıchtökonomischen Verteilungsproblemen fertig werden soll

Soz1iale Marktwirtschaf* un Sozialrecht sınd außerstande bewirken, W as
1Ur der Mensch selbst und frei dem Menschen tun ann da{ß die „Rechtschaffe-
nen  I auch die annehmen, die die Norm des Rechts nıcht schaffen: dafß die in der
Mıtte auch die einschliefßen, die den and zeworfen sind; da{f(ß die, die C3E-
meinschaft haben, die teilhaben lassen, die allein sınd; da{ß die, die ımmer mehr
Freizeıt haben, davon denen zeben, die einen Menschen brauchen, der Zeıt
für S1e hat Diese Zuwendung des Menschen ZU Menschen Alt sıch nıcht kautfen
und ıcht reglementieren. Und darum tehlt s$1€e UMSCFET Gesellschaft sehr Wenn
ıch aber mıiıt Josef sensee Sagc „Der Mensch ehbt nıcht VO umverteılten TYTOLT
allein“, 11 ıch nıcht dahın verstanden werden, als sollte, könnte oder dürtte
INan machbare Soz1ialpolitik zurücknehmen. Ich meıne vielmehr: Unsere Gesell-
schaft sollte das Menschliche nıcht lassen, weıl S1€e das Okonomische LE
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